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Das so genannte „Her-
kunftslandprinzip“ und sei-
ne Auswirkungen auf den 
europäischen Arbeitsmarkt.

Was würden Sie sagen, wenn 
unsere neoliberalen Parteien 
eines Tages doch einen Min-
destlohn für deutsche Arbeit-
nehmerInnen beschließen wür-
den, aber nur mit Firmensitz in 
Deutschland ansässige Unter-
nehmen diesen zahlen müssen 
- während europäische Unter-
nehmen, die in Deutschland 
eine Niederlassung eröffnen, 
lediglich den üblichen Lohn 
ihres Stammlandes zu zahlen 
brauchen ? 

In der heutigen Fortsetzung 
unserer Artikelserie erklärt uns 
der dänische EU-Abgeordnete 
Jens-Peter Bonde, wie der eu-
ropäische Gerichtshof in einem 
solchen Beispiel entschied.

Während einer Diskussions-
veranstaltung in Irland, wo im 
Juni / Juli diesen Jahres das 
Volk zu einem verfassungsmä-
ßig vorgeschriebenen Refe-
rendum über die Ratifizierung 
des EU-Reformvertrages von 
Lissabon aufgerufen ist, führt 
Jens-Peter Bonde ein Beispiel 
an, das auf der Grundlage ei-
nes Urteils des europäischen 
Gerichtshofes in Luxemburg 
deutlich macht, was zum 
Beispiel dem deutschen Ar-
beitsmarkt im Falle der Ein-
führung eines Mindestlohns 
bevorsteht. Jens-Peter Bonde, 
dänischer Abgeordneter des 
Europaparlaments, erklärt dies 
am Beispiel einer lettischen 
Firma, die in Schweden eine 
Schule eröffnen und den dort 
angestellten lettischen Mit-
arbeitern nur den in Lettland 
üblichen Durchschnittslohn 
zahlen wollte. Die Handels-
kammer Schwedens hatte 
nichts dagegen einzuwenden, 
dass der Bau der Schule un-
ter der Zuhilfenahme von let-
tischen ArbeitnehmerInnen 
stattfinden sollte. Jedoch war 
die schwedische Handelskam-
mer entschieden dagegen, 
dass der lettische Arbeitgeber 
seinen in Schweden tätigen 
Mitarbeitern nur den in Lett-
land üblichen Durchschnitts-
lohn zahlen wollte. So haben 
die Schweden vor dem euro-
päischen Gerichtshof in Lu-
xemburg dagegen geklagt. (im 
so genannten „Laval-Fall“)

Am 18.12.2007 erging dann 
das Urteil des europäischen 

Gerichtshofes in Luxemburg 
(EU-Rechtsdirektive 96/71), 
das weit reichende Auswirkun-
gen auf die zukünftige Gestal-
tung des Arbeitsmarktes in Eu-
ropa haben wird. Das Gericht 
in Luxemburg wies die Klage 
der Schweden ab und gab der 
lettischen Firma Recht.

Welche Auswirkungen wird 
dies nun zum Beispiel auf den 
deutschen Arbeitsmarkt haben 
? Hier folgert Jens-Peter Bon-
de, dass sich daraus zwei Mög-
lichkeiten ergeben. Entweder 
werden die deutschen Arbeit-
nehmerInnen ihren Arbeits-
platz verlieren, da die Arbeits-
kräfte aus dem Herkunftsland 
der Niederlassung einen Lohn 
bekommen, der teilweise nur 
halb so hoch ist, wie der mo-
mentane - oder, die deutschen 
ArbeitnehmerInnen erklären 
sich mit einer drastischen Ver-
ringerung ihres Lohnes einver-
standen, um ihre Arbeitsplätze 
zukünftig behalten zu können! 
Keine dieser beiden Möglich-
keiten ist meiner Meinung 
nach auch nur im Geringsten 
akzeptabel. Der Urteilsspruch 
von Luxemburg war ein Prä-
zedenzfall und andere Firmen, 
die in ihren innereuropäischen 
Niederlassungen nur einen 
Durchschnittslohn zahlen wol-
len, der in ihrem Stammland 
üblich ist, werden sich auf die-
ses Urteil berufen.
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ansteigen. Die im EU-Reform-
vertrag verankerte „Niederlas-
sungsfreiheit“ (EU-Reformver-
trag Kapitel 2, Artikel 49 und 
50 - Seite(n) 88 und 89) ga-
rantiert jedem Mitgliedsstaat 
das Recht, in jedem anderen 
europäischen Land eine Nie-
derlassung zu gründen, sofern 
die Unternehmensform den 
gesetzlichen Voraussetzungen 
entspricht. Das gilt auch für 
die in letzter Zeit zunehmend 
populärer werdenden Unter-
nehmensformen „Société An-
onyme“ (Frankreich) und die 
„Corporate Limited“ (England). 
Hierbei handelt es sich um Un-
ternehmensformen, die den 
Status einer Gesellschaft mit 
beschränker Haftung besitzen. 
Allerdings beträgt die Min-
desteinlage nicht 25.000 Euro, 
wie bei uns in Deutschland, 
sondern lediglich 1 Euro. Da-
mit ist auch die Haftung eines 
solchen Unternehmens auf 1 
Euro begrenzt. Dies öffnet den 
SpekulantInnen Europas Tor 
und Tür !

Und jetzt werfen wir unseren 
Blick einmal auf das französi-
sche Insolvenzrecht, welches 
die Spekulationen im Rahmen 
des Kapitalverkehrs noch un-
verhohlener befördert. Das 
deutsche Insolvenzrecht be-
sagt, dass jede BürgerIn nach 
einer Zeit von 7 Jahren schul-
denfrei ist, sofern sie in dieser 
Zeit alle Geldbeträge an die 
GläubigerInnen abführt, die 
über der Grenze des erlaubten 
Eigenbehaltes liegen. In Frank-
reich geht das viel schneller, 
nämlich bereits nach einem 
Jahr!

Daraus ergibt sich die Mög-
lichkeit des folgend skizzier-
ten Szenarios:

Eine „Société Anonyme“ 
(Einlage und Haftung: 1 Euro) 
gründet eine Niederlassung 
in Deutschland. Sie stellt dort 
MitarbeiterInnen ein, die kei-
nen tarifvertraglichen Schutz 
genießen, denn Mitarbeite-
rInnen der Niederlassungen 
von Unternehmen in anderen 
EU-Staaten gehören keiner 
Gewerkschaft an und sind 
überhaupt nicht tarifvertrag-
lich geschützt! (...ein weiteres 
Problem, dem sich die Ge-
werkschaften zukünftig stellen 
müssen, sofern sie dann über-
haupt noch existieren)

Ein Beispiel: Wenn ein Un-
ternehmen A ein Grundstück 
kauft (Realwert 250.000 Euro) 
und dafür an ein befreunde-
tes Unternehmen B als Kauf-
preis 3,5 Millionen Euro zahlt, 
dann hat es 3,5 Millionen Euro 

ausgegeben. (Hintenrum lässt 
sich die EigentümerIn von 
Unternehmen A etwa 2,5 Mil-
lionen Euro unter der Hand 
zurückzahlen und legt dieses 
Geld beispielsweise auf die Ca-
yman-Inseln.) Danach verkauft 
Unternehmen A das Grund-
stück an ein Unternehmen C 
für 500.000 Euro, weil das Un-
ternehmen C weiß, dass der 
Realwert nur bei etwa 250.000 
Euro liegt.

In der Bilanz des Unterneh-
mens A sieht das dann so aus: 
3.500.000 Euro Ausgaben und 
500.000 Euro Einnahme = Dif-
ferenzminus: 3 Millionen Euro. 
Daraufhin meldet das Unter-
nehmen A Insolvenz an. Nach 
französischem Recht führt es 
alles, was unter der Einbehalt-
grenze liegt, ab und ist dann 
nach einem Jahr schuldenfrei. 
Danach kann die Eigentüme-
rIn des Unternehmens A eine 
neue „Société Anonyme“ grün-
den (für 1 Euro) und das ganze 
Betrugssystem kann von vorne 
beginnen. Im Abstand von 2 
Jahren kann das Wirtschafts-
system nach belieben ausge-
höhlt werden. In Deutschland 
wäre das erst alle 8 Jahre mög-
lich, weil das Insolvenzverfah-
ren ja schon 7 Jahre dauert! Es 
lässt sich nur erahnen, welche 
spekulativen Möglichkeiten 
sich aus einem derartigen Kon-
strukt ergeben können.

Bisher ist von den Befürworte-
rInnen des EU-Reformvertrages 
immer die beschwichtigende 
Ausrede zu vernehmen, dass 
die Herkunftslandregelungen 
ja nur im Dienstleistungssektor 
gelten - die Frage ist nur, wie 
lange noch. Sobald ein Groß-
unternehmen mit genügend 
lobbyistischem Einfluss beim 
EU-Gerichtshof in Luxemburg 
für die Wettbewerbsgleichheit 
klagt und sich dabei dann auf 
das oben erwähnte Urteil be-
zieht, ist anzunehmen, dass 
das Herkunftslandprinzip auch 
auf alle anderen Branchen 
ausgedehnt wird. Wie anders 
sollte denn auch die von den 
EU-Staatschefs zukünftig an-
gestrebte Liberalisierung des 
europäischen Arbeitsmarktes 
funktionieren…

Die konsolidierte Fassung 
des EU-Reformvertrages in 
deutscher Sprache:

http://www.consi l ium.eu-
ropa.eu/uedocs/cmsUpload/
st06655.de08.pdf

Quelle: http://www.radio-
utopie.de/2008/05/02/der-eu-
reformvertrag-von-lissabon-
teil-5/

Was passiert nun, wenn die 
deutschen PolitikerInnen ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn 
von beispielsweise 10 Euro ein-
führen, der für alle Unterneh-
men gilt, die in Deutschland 
ihren Stammsitz haben ? Rich-
tig ! Diese Firmen wären dann 
im innereuropäischen Wettbe-
werb nicht mehr konkurrenzfä-
hig. Unternehmen aus anderen 
europäischen Ländern würden 
dann in Deutschland Nieder-
lassungen eröffnen, in denen 
ausschließlich deren eigene 
Landsleute tätig sein und nur 
den im Herkunftsland üblichen 
Durchschnittslohn erhalten 
würden. Deutsche Arbeitneh-
merInnen würden aufgrund 
der Lohnkosten kaum noch 
eine Anstellung finden und 
die Erwerbslosenzahlen wür-
den daraufhin unaufhaltsam 


